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Einleitung



 „Produkthaftung ist Sache des Unternehmens“

 „Produkthaftung ist Sache des Geschäftsführers“

 „Jeder haftet mit dem Einfamilienhaus“

 „Wir stehen immer mit einem Bein im Gefängnis“

 „Wir halten immer unseren Kopf hin“

Meinungsstand
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Maschinenfabrikant Knauserig, Inhaber von Knauserig GmbH & Co. KG

erwirbt in den USA eine Maschine „sehr günstig – extra fein“, 

die er sogleich an Tierfutterhersteller V in Bremen weiterverkauft. Die Maschine 

hat keine deutsche Bedienungsanleitung und trägt kein CE Kennzeichen.  

Da Zeit Geld ist, schlägt Knauserig die Bedenken seines Geschäfts-

führers Sensitus gegen den Verkauf der Maschine in diesem Zustand 

in den Wind. Die Maschine wird geliefert, aufgestellt und in Betrieb genommen. 

Drei Tage später verletzt sich Betriebsleiter Schlau, weil die Maschine nach 

Stillsetzen wieder anfährt und er sich beide Hände in der Maschine zerquetscht. Als

Folge müssen beide Hände amputiert werden.

Beispielsfall
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 Privates Interesse von Schlau: Schmerzensgeld

 Lohnfortzahlung, Heilbehandlungskosten

 Öffentliches Interesse: Produktsicherheit

 Öffentliches Interesse: strafrechtliche Verantwortung

 Haftung Maschinenimporteur

 Haftung des Knauserig

 Haftung von Sensitus

Wer will was von wem woraus?

7



Produkthaftung/Produktsicherheit 
HerstellerZulieferer I

Zulieferer II
Zulieferer Z

Händler  

KundeMarktaufsicht

Vertrag

Vertrag
Vertrag

Vertrag

Vertrag

ProdSG

ProdSG

ProdHaftDritter 



 Haftung = Summe aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen

 Außenhaftung gegenüber Geschädigten/Öffentlichkeit

 Innenhaftung gegenüber dem Unternehmen

 Rechtsgrundlage: Vertragsrecht

 Rechtsgrundlage: Produkthaftungsrecht

 Rechtsgrundlage: Produktsicherheitsrecht

 Rechtsgrundlage: Strafrecht

Grundstruktur der Haftung
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Außenhaftung



Vertragsrecht
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Mängelgewährleistungshaftung für Produkte

 Schadenersatz für Mangelfolgeschäden

 Bindung der jeweiligen Vertragsparteien

 Vertragsparteien = juristische Person

 Keine persönliche Verantwortung



Produkthaftungsrecht



Rechtsgrundlagen der Haftung
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 Haftung nach ProdHaftG

 Haftung nach § 823 BGB

 Ansatz identisch: Haftung für fehlerhafte Produkte

 Konstruktionsfehler, Herstellungsfehler und Instruktionsfehler

 Fehlerhafte Produktbeobachtung



Haftungsadressaten
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 Haftungsadressaten nach ProdHaftG: 

 Hersteller

 Quasi Hersteller

 Importeure, Händler

 Haftungsadressaten nach § 823 BGB:

 „Wer“

 Hersteller oder Person



Beispiele für persönliche Verantwortung
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Milupa-Entscheidung OLG Frankfurt

 Silokipper-Entscheidung BGH

 Baustoff-Entscheidung BGH

 Holzschutzmittel



Verantwortung nach Produktsicherheitsrecht
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 Verstoß gegen ProdSG

 Beispiel: 9. ProdSV (MRL 2006/42)

Maßnahmen der Marktüberwachung (§ 27 ProdSG)

 Adressat Hersteller/Importeur/Händler

 Verhängung von Bußgeldern

 Bußgeld gegen Organe (§ 130 OwiG)



Strafrechtliche Verantwortung
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 Keine Strafbarkeit von Unternehmen

 Strafbarkeit von Personen im Unternehmen

 Ansatz: Handeln oder Unterlassen

 Ansatz: Vorsatz oder Fahrlässigkeit

 Ansatz: Körperverletzung/Tötung



Produktstrafrecht?
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 Kein gesondertes Produktstrafrecht

 Bußgeldtatbestände im Produktsicherheitsrecht

 Tatbestand der Körperverletzung

 Tatbestand der fahrlässigen Tötung

 Relevanz bei Personenschäden

 Beispielsfall: Lederspray-Entscheidung BGH



Ansätze zur strafrechtlichen Verantwortung
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 Organisationsverantwortung GF/Vorstand

 Unterlassen von „Abwehrmaßnahmen“

 Aktive Mitwirkung bei Entscheidungen

Maßstab: Idealtypischer Mitarbeiter

 Problem: Verzerrte Perspektive („Lederspray-Entscheidung“)

 Belastung durch Ermittlungsverfahren



Innenhaftung



Organhaftung
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 Ansatz: Erhöhte Verantwortung der Leitung

 Haftungstatbestände in § 43 GmbHG, § 93 AktG

 „treuhänderische Position“

 Zubilligung eines Ermessenspielraums

 Haftung für Fehlentscheidungen

 Regress bei Inanspruchnahme durch Dritte



Haftung von Mitarbeitern
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 Gesetzlich nicht geregelte Haftung

 „Unternehmen hat Fehler zu tolerieren“

 Rechtsprechung des BAG: 

 Keine Haftung bei leichter Fahrlässigkeit

 Teilung bei grober Fahrlässigkeit

 Volle Haftung bei Vorsatz

 Praxis: Arbeitnehmerfreundliche Entscheidung

 Haftung wird nur selten bejaht



Praxistipps



Berufsbild technischer Redakteur

24



Versicherung?
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 Versicherung des Unternehmens möglich

 D&O-Versicherung der Leitung

 Versicherung des Unternehmens

 Abwehr von Ansprüchen Dritter wegen Fehlverhaltens

 Ausgleich von Schadenersatz für Dritte

 Regress gegen das Organ?

 Individuelle Ausgestaltung von Policen

 Vermögensschadens-Rechtschutzversicherung 



Organisatorische Maßnahmen
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 Unternehmensprozess „Produktsicherheit“ 

 „CE-Prozess“ ist nicht ausreichend

 Aufbauorganisation im Unternehmen

 Ablauforganisation im Unternehmen

 Saubere Dokumentation von Abläufen!



Organisatorische Maßnahmen
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 Exzellente technische Dokumentation 

 Hinzuziehung von Experten

 Normenmanagement im Unternehmen

Wissensmanagement im Unternehmen

 Reklamationsmanagement im Unternehmen

 Recherche von Anforderungen in fremden Märkten 



Vielen Dank



Ihr Ansprechpartner

Jens-Uwe Heuer-James
Rechtsanwalt
Partner
Berliner Allee 26
30175 Hannover
Telefon +49 511 5458 20226
jens.heuer-james@luther-lawfirm.com
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